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// Im Blickpunkth

Das Bundesarbeitsgericht hat durch Urteil vom 20.1.2009 entschieden, dass sich eine tarifzust�ndige Gewerkschaft an

Arbeitnehmer �ber deren betriebliche E-Mail-Adressen mit Werbung und Informationen wenden darf, und zwar auch

dann, wenn der Arbeitgeber den Gebrauch der E-Mail-Adressen zu privaten Zwecken untersagt hat. Mehrens hinterfragt

diese Rechtsprechung in seinem Aufsatz kritisch und versucht, einen f�r die Praxis tauglichen Interessenausgleich zu

entwickeln, w�hrend Lipinski/Reinhardt dieses Urteil kommentieren.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonDr.Wolfgang Lipinski,

RA/FAArbR, Partner bei der

Beiten Burkhardt Rechtsan-

waltsgesellschaft, M�nchen

Neues zum „Kopftuchverbot“

Vor einigen Jahren hatte eine Entscheidung

des BVerfG f�r Diskussionen gesorgt. Danach

durfte die �bernahme einer Lehrerin in den

Schuldienst nicht verweigert werden, obwohl

siew�hrend des Unterrichts ein Kopftuch trug.

Jedoch k�nne der Landesgesetzgeber ent-

sprechende Regelungen schaffen, die ein

„Kopftuchverbot“ rechtfertigten. In vielen

Bundesl�ndern (z. B. NRW) ist dies geschehen.

Das BAG hatte nun in einem Urteil vom

20.8.2009 – 2 AZR 499/08 – folgenden Fall zu

entscheiden: Eine islamische Sozialp�dagogin

hatte jahrelang ein islamisches Kopftuch ge-

tragen. Nachdem das Land NRW sie aufgefor-

dert hatte, es w�hrend des Unterrichts abzu-

nehmen, hatte sie ihr Haar nahtlos mit einer

Baskenm�tze verdeckt. Das Land war der Auf-

fassung, die M�tze sei nur der Ersatz f�r das

Kopftuch und mahnte die P�dagogin ab. Das

BAG wies ihre Klage gegen dieses Vorgehen

ab. Das Landesgesetz sei auch im Hinblick auf

Diskriminierungsverbote rechtm�ßig und das

Tragen der Baskenm�tze als unzul�ssige reli-

gi�se Bekundung zu verstehen. Das ist konse-

quent: Damals war entschieden worden, dass

durch ein Gesetz den Rechten von Eltern und

Sch�lern sowie dem staatlichen Erziehungs-

auftrag der Vorzug vor der Religionsfreiheit ei-

ner einzelnen Lehrkraft gegeben werden

kann. Dann ist es aber auch folgerichtig, keine

Schlupfl�cher zuzulassen. Zwar behauptete

die P�dagogin, sie trage die Baskenm�tze le-

diglich als „modisches Accessoire“. Angesichts

der Vorgeschichte wirkt das jedoch unglaub-

w�rdig. Außerdem kommt es auf den Empf�n-

gerhorizont an. Objektive Dritte mussten das

Tragen der M�tze als religi�se Bekundung ver-

stehen, die dem staatlichen Neutralit�tsgebot

entgegensteht. Eben wegen dieses Gebots ist

die Entscheidung auch richtig: Denn beson-

ders in Bildungseinrichtungen, in denen Sch�-

ler verschiedener Kulturen zusammentreffen,

ist es wichtig, dass ein Lehrer ggf. als neutraler

Schlichter auftreten kann und nicht durch ver-

meidbare �ußere Merkmale in den Verdacht

derParteilichkeitger�t.

Entscheidungen
BAG: Gezillmerte Versicherungstarife bei

Entgeltumwandlungen

Mit einem Grundsatzurteil vom 15.9.2009 – 3 AZR

17/09–hat das BAGentschieden, dass bei der Ent-

geltumwandlung im Rahmen der betrieblichen

Altersversorgung gezillmerte Vertr�ge nicht ge-

gen dasWertgleichheitsgebot des § 1 Abs. 2 Nr. 3

BetrAVG verstoßen. Sie k�nnen allerdings eine un-

angemessene Benachteiligung des versicherten

Arbeitnehmers i. S. d. § 307 BGB darstellen. Ange-

messen k�nnte es sein, die Abschluss- und Ver-

triebskosten auf f�nf Jahre zu verteilen. Soweit die

vorgesehene Verrechnung der Abschluss- und

Vertriebskosten einer Rechtskontrolle nicht stand-

h�lt, f�hrt dies nicht zur Unwirksamkeit der Ent-

geltumwandlungsvereinbarung, sondern zu einer

h�herenbetrieblichenAltersversorgung.
(Quelle: PM BAG vom 15.9.2009)

BAG: Verwirkung desWiderspruchsrechts

Das BAG hat mit Urteil vom 2.4.2009 – 8 AZR

262/07 – entschieden, dass nur eine ordnungs-

gem�ße Unterrichtung �ber einen beabsichtig-

ten Betriebs�bergang (§ 613a Abs. 5 BGB) f�r

den betroffenen Arbeitnehmer die einmonatige

Widerspruchsfrist des § 613a Abs. 6 S. 1 BGB in

Lauf setzt. Allerdings kann das Widerspruchs-

recht des Arbeitnehmers verwirken. K�nnte sich

der Betriebserwerber als neuer Arbeitgeber mit

Erfolg auf Umst�nde berufen, die zur Verwirkung

des Widerspruchsrechts gef�hrt haben, so steht

dieses Recht auch dem Betriebsver�ußerer zu,

unabh�ngig davon, ob und ggf. wann diesem

die Umst�nde bekannt geworden sind.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2085-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Abschaffung eines betrieblich

vereinbarten Pr�mienlohns

Mit Urteil vom 23.6.2009 – 1 AZR 214/08 – hat das

BAGentschieden:SiehteinTarifvertragnebendem

Zeit- und dem Akkordlohn auch Pr�mienlohn als

gleichberechtigte Lohnform vor, so unterliegt die

Abschaffung des durch Betriebsvereinbarung ein-

gef�hrten Pr�mienlohns der Mitbestimmung des

Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2085-2

unterwww.betriebs-berater.de

Hessisches LAG: Schmerzensgeldanspr�che

bei Arbeitsunf�llen

Nach einer Entscheidung des Hessischen LAG

vom 14.7.2009 – 13 Sa 2141/08 – kann die Mitar-

beiterin einer Tierarztklinik, die w�hrend der Be-

handlung einer Katze durch einen Biss verletzt

worden ist, von dem Arbeitgeber kein Schmer-

zensgeld verlangen. Ihrem Begehren stehe § 104

Abs. 1 S. 1 SGB VII entgegen, der bei Arbeitsun-

f�llen dem gesch�digten Arbeitnehmer nur dann

einen Schadensersatz- bzw. Schmerzensgeldan-

spruch unmittelbar gegen den Arbeitgeber zubil-

lige, wenn dieser den Schaden vors�tzlich her-

beigef�hrt habe. Das Haftungsprivileg des § 104

Abs. 1 S. 1 SGB VII greife auch bei fahrl�ssigem

Handeln im Rahmen eines Arbeitsunfalls.
(Quelle: PM Hessisches LAG vom 31.8.2009)

Gesetzgebung
Diskussionsentwurf zum Arbeitnehmer-

Datenschutz

Das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales

hat am 4.9.2009 einen Diskussionsentwurf f�r

ein Gesetz zum Besch�ftigtendatenschutz vorge-

stellt. Eine erste kritische W�rdigung der wesent-

lichen Inhalte des Entwurfs nimmt Th�sing auf

„der Ersten Seite“ vor.

St�ndige Mitarbeiter im Arbeitsrecht: Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig; RA Dr. Anke Freckmann, K�ln; RA Dr. Mark Lembke, Frankfurt a.M.; RA Dr. Wolfgang Lipinski, M�nchen;
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred L�wisch, Freiburg i. Br.; RA Dr. Oliver Simon, Stuttgart; RA Dr. Stefan Simon, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Gregor Th�sing, Bonn
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